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Rechtssatz

Der Anspruch des Fischereiberechtigten auf Vorschreibung von ihm begehrter Maßnahmen zum Schutz der Fischerei

bzw. auf eine Entschädigung besteht - bei Zutre;en der sonstiger Voraussetzungen - nur dann, wenn er rechtzeitig iSd

§ 42 Abs. 1 AVG entsprechende Einwendungen erhoben hat.
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